
Übers ic hts kart e 1: 10000 

Textliche Festsetzung 

1. In den Mischgebieten MI 1 und MI 2 sind Tankstellen und 
Ve rgnügungsstätten unzulässig. 

2. In dem Gewerbegebiet GE sind Tankstellen unzulässig und 
Ve rgnügungsstätten als Ausnahme nicht Bestandteil des Bebauungsp lans. 
Ausnahmsweise zulässig sind Lagerplätze, öffentliche Betriebe und Anlagen 
für sportliche Zwecke. 

3. In den Mischgebieten MI 1 und MI 2 ist abweichend von der festgesetzten 
Zahl der Vol lgeschosse ein weiteres zulässig, wenn es sich hierbei um einen 
Dachraum handelt, der ein Vollgeschoss ist und die zulässige GFZ nicht 
überschritten wird. 

4. Bauliche An lagen auf den Grundstücken Dorfstraße 45 , 46 , 47 , 48 und 49 
sind bis zur höchstzulässigen Vollgeschosszahl unmittelbar an den südlichen 
und nördlichen Grenzen zu den benachbarten Grundstücken zulässig. 

5. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb des Mischgebiets 
MI 1 sind innerhalb der Fläche zum Anpflanzen bodendeckende Stauden 
und Gehölze zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 

6. Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen sind Garagen und Nebenanlagen 
gemäß§ 14 BauNVO unzulässig. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht 
für Zufahrten. 

7. Innerhalb der privaten Grünfläche zum Schutz, zu r Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft sind die vorhandenen Gehölze , 
Gehölzgruppen und Wiesenflächen zu erhalten , landschaftsgerecht zu 
ergänzen und bei Abgang mit Arten der beigefügten Pflanzl iste 
nachzupflanzen. Gärtnerische Nutzungen und bauliche Anlagen jeglicher Art 
sowie Wege und Einfriedungen sind unzulässig. 

8. Innerhalb der Flächen MI 2 sind unmittelbar an den Baugrenzen entlang der 
Dorfstraße nur traufständige Gebäude zulässig . 

9. Innerhalb der Flächen MI 2 sind unmittelbar an den Baugrenzen entlang der 
Dorfstraße liegende Gebäude als Putzfassade auszuführen. 

10. Innerhalb der Flächen MI 2 sind die traufständig zu den Baugrenzen entlang 
der Dorfstraße stehenden Gebäude mit Satteldächern oder 
Krüppelwalmdächern einer maximalen Dachneigung von 45 ° zu errichten. 

11 . Innerhalb der Flächen MI 2 dürfen für die unmittelbar an den Baugrenzen 
entlang der Dorfstraße stehende Gebäude giebelseitig keine 
Dachüberstände und traufseitig Dachüberstände von maximal 20 cm 
zugelassen werden. 

12. Innerhalb der Flächen MI 2 entlang der Dorfstraße sind Dacheinschnitte und 
Dachaufbauten, einschließlich technischer Aufbauten wie Solar- und 
Lüftungsanlagen, unzulässig . Ausnahmsweise können Gauben zugelassen 
werden , wenn sie nicht mehr als 1/3 der entsprechenden Gebäudelänge 
umfassen. Sonstige Dacheinschnitte und Aufbauten , einschließlich 
technischer Aufbauten wie Solar- und Lüftungsanlagen, sind ausnahmsweise 
zulässig , wenn die Geschlossenheit und Maßstäblichkeit der Dachlandschaft 
erhalten bleibt und diese nicht in den öffentlichen Straßenraum wirken . 

13. Innerhalb der Flächen MI 2 sind die straßenseitigen Gebäude mit Dachziegeln 
in rot bis rot-braunen Farben zu decken. 

14. Innerhalb der Flächen MI 2 entlang der Dorfstraße sind Balkone und Erker 
unzulässig . Ausnahmsweise können Balkone und Erker an den rückwärtigen 
Fassaden der straßenseitigen Gebäude bis maximal zum 1. OG zugelassen 
werden . 

15. Innerhalb der Flächen MI 2 entlang der Dorfstraße sind Loggien in der 
straßenseitigen Fassade der straßenbegleitenden Gebäude unzulässig. 

16. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der 
Festsetzungen. 

Hinweise 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des Ensembles, 
das als Gesamtanlage „ Dorf Kaulsdorf" dem Denkmalschutz unterliegt 

Bei der Umsetzung der textlichen Festsetzung Nr. 7 wird die Verwendung von Arten 
der Pflanzliste empfohlen. 
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P la nun te r lage : Karte von Ber l in 1 :1000 
Sta nd: Apri l 2007 

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der 
Urschrift des Bebauungsplanes XXlll -32c 
vom 30 .06.2009 übereinstimmt 

Berlin , den 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorfvon Berlin 
Abt. Ökolog ische Stadtentv1icklung 
Stadtentwicklungsamt 
Fachbereich Vermessung 

Im Auftrag 

Ka t aste rgrenzen wu rd en (t lw ) du rch Digitalisierung aus der Fl u rk arte 
1: 1000 bestimmt und 1n den Lageplan übertragen. Abweichungen zur 
Ört lic hke i t sind desha lb nicht auszuschl ießen 1 Es können aber daraus 
ke ine re c htl ic hen Ansprüche abgeleite t werden. No tfalls is t de r 
genaue Gren zverlaur durct1 eine örl l ict1e Gren z trn rsle ll ung fest zuste ll en. 

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis. 

rn r d ie Gru nd stücke Dorfst raße 45, 46 , 47, 48 un d 49 sow ie 
Alt -Kaulsdorf 1A, 1 B, 3, 7 , 9 und 11 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ,Orts teil Kaulsdorf 
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Die vorstehenCe Zeichenerklä run g en thält gebrauchlicn e Planzeichen . auc h soweit sie in diesem Be lau un~sp la n nich t nrwendel werd~n . 
Zug runde ge legt sind die Baunutzur,gsve rordnu ng (BrnNYO) in der Fassung vom 23. Ja nuar 1990 und die Planze icM enverordnung 1990 1P lanzV90) w~m 18. Denmber 1990. 

Aufgestellt Berl in, den 17. Ap ril 2D07 

Bezi rksamt Marzahn- Hellersdorf von Berlin 
Ab t. Okoloi ische Sted ten twicklur g 

Ami für Stad tpl anung und Ve rmessung 

ge z.Man the t 3.06 .07 

Fnch bere i: hslci t>; r Ve rmess ung 

ge z.Weißbach 

Fnchberei chslci tcr Sladtplammg 

gez .Norbert Lü dtke 
Bez irks s\adt rat 

Der Bebauun g:;p !an wurda 

in der Z9 it vom 18.Juri 2007 b s e i n s~h l ie ß l i ch 19.J u! i 2007 öffentlich aLsgelegt. 

Die B e ~ ir ks vero rd ne te n ver sammlu ng ha t den Be bauungsp lan 

am 28.02 .2008 un d ern eu t am 18 .12.2008 beschlossen . 

BErlin , den 3. März 20J8 

Bez irksamt Marz ah n-Hellersdorf von Ber lin 
Abt. ökologische Stadtentwicklung 

Amt für Stad iplc. nung und Vermessung 

gez.Wei ßbac h 

Am ts!ttiter 

De· Be bau ung spla1 is t aufgru nd § 10 Abs. , des Baugesetzbuch s in Verbind ung mi t§ 6 Abs. 5 Satz 1 des 
Gese tz es zur Ausflih ru ng des B3ugesetz buchs durch Verordn ung vom heutigen TagE tes tgesetzl worden . 

3e rlin , den 30.Juni 200S 
Bez irksamt Marzah n-He ll ersdo rf von Be rlin 

gez . Dag mar Poh le gez. Norbert Lüd tke 
Bezirksbürge rme ste ri n Be zi rkss \3d trat 

Die VeD rd nung ist am 14.Ju li 2009 im Gesetz. und \i' erord nung sb latt für Bar li n au f S.317 verkündet worden. 


